
Nachweisvorlage für Kitas, Schulen, Gesundheitsämter und Behörden 

 

Eltern, Sorgeberechtigte 

Eltern: Vorname, Name:   

Kind: Vorname, Name:   

Straße, Hausnummer:   

PLZ, Ort:   

 

und 

 

Adresse, Stempel: 

   

   

   

   

   

Gesprächsteilnehmer:   

   

   

Gibt es eine Impfpflicht in Deutschland? Ja Nein 

Wie oft kommt ein Bußgeldbescheid?   

Das RKI schreibt dazu folgendes: 

„Der Impfstatus der Bevölkerung ist ein wichtiger Indikator für gesundheitliche Prävention. In 

Deutschland besteht keine Impfpflicht, und repräsentative Daten zum Impfstatus werden nur im 

Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen der Bundesländer erhoben“. 

https://edoc.rki.de/handle/176904/434 

Die Masernimpfung wird von der STIKO nur empfohlen! 

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission: 

Die Empfehlungen der STIKO werden in der Regel einmal jährlich im Epidemiologischen Bulletin des 

RKI und auf den Internetseiten des RKI veröffentlicht. 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html#_b

lank 

Wer ist für die Umsetzung des Masernschutzgesetzes zuständig? 

Die konkrete Umsetzung von Gesetzen im Gesundheitsbereich liegt in der Verantwortung der 
Bundesländer. Fragen zur Umsetzung des Masernschutzgesetzes sollten entweder an die zuständige 
Landes-Gesundheitsbehörde oder an das lokale Gesundheitsamt adressiert werden. 

https://edoc.rki.de/handle/176904/434
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html#_blank
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html#_blank


Das Robert Koch-Institut ist als obere Bundesbehörde für die fachliche Beratung der Landes-
Gesundheitsbehörden und des öffentlichen Gesundheitsdienstes zuständig, kann und darf jedoch 
keine rechtsverbindlichen Auskünfte zur Umsetzung von Gesetzen geben. 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/MMR/FAQ_Uebersicht_MSG.html 

Folgende Nachweise wurden vorgelegt: 

Ein Impfausweis wurde vorgelegt? Ja Nein 

Sind Masernimpfungen eingetragen? Ja Nein 

Wie viele Masernimpfungen sind eingetragen?   

Wird der Impfausweis akzeptiert? Ja Nein 

IUB (Impfunfähigkeitsbescheinigungen) wurde vorgelegt? Ja Nein 

Wird die IUB akzeptiert Ja Nein 

Wurde eine Masern-IgG (Titer) durchgeführt? Ja Nein 

Welches Ergebnis weist die Masern-IgG (Titer) auf?   

Wird die Masern-lgG akzeptiert Ja Nein 

Wie sind Masern-IgG Laborwerte in Bezug auf die Immunität zu interpretieren? 

Die Diagnose einer zurückliegenden Masernvirusinfektion oder -impfung erfolgt durch den Nachweis 
von Masern-IgG. Der Nachweis von Masern-IgG zeigt bei gleichzeitig negativem Wert für Masern-
IgM eine zurückliegende Infektion oder Impfung an. Bei einem positiven Nachweis für Masern-IgG 
kann von Schutz ausgegangen werden. 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/MMR/Masern/Liste_Masern.html 

Das RKI schreibt zur Einschätzung einer Immunität folgendes: 

„Ein positiver Masern-IgG Befund zeigt eine zurückliegende Infektion oder Impfung an, von Immunität 

kann ausgegangen werden. Ein allgemein gültiger Grenzwert muss nicht herangezogen werden“. 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/MMR/FAQ_Uebersicht_MSG.html 

Anmerkung: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/MMR/FAQ_Uebersicht_MSG.html
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/MMR/Masern/Liste_Masern.html
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/MMR/FAQ_Uebersicht_MSG.html


   

   

   

Ort, Datum:    

 

 

 

 

 

 

     
 Unterschrift Eltern, Sorgeberechtigte Stempel, Unterschrift, Behörde 

 


